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Ströme und Bäche, und alle davon abhängenden
Umstände von bedeutendem Einflüsse sind. S« wie
diese Gewerbe an gewisse dingliche Eigenschaften noth-
wendig gebunden seyn muffen, so erfordern andre Be-
rufsarlên Hingegen persönliche Eigenschaften, ohne
welche ihre Ausübung zum Verderben der Gesellschaft
gereicht, und die daher, wenn gleich durch eine Art
von Zunftzwang mit aller Befugniß zum Bedinge der-
selbe» gemacht werden können; noch ist zum Beispiel
die Zeit nicht vorhanden, da die Ausübung der Arz-
neikitnde und der mit derselben in Verbindung stehen-
deil Berussarten freigegeben, und dem blsßen Urtheile
des Volk überlassen werden dürste, die gefährliche Un-
wisftnheit von der reifen Kenntniß und Kunsterfahrung
zu unterscheiden. Gelbst eine Art von Monopol scheint
mit den von Euch bekannten Grundsätzen der Gewcrbs»
freiheit vereinbar; es sind die Erfindungsmonopolien,
die auf dem Eigeiithumsrechte beruhen, und unter
gewissen Einschränkungen zugegeben Industrie und Ge-
wcrbsfleiß vielmehr erhöhen und beleben, als gleich
andere Privilegien unterdrücken können.

Was übrigens auch die Bedingungen seyn mögen,
welche das Gescz für die Ausübung aller Arten von
Industrie vorschreiben wird, so scheint vorerst die all-
gemeine Bestimmung vonnöthcn, daß jeder, der irgend
ein Gewerbe unternimmt, bei einer angewiesenen Be-
hcrde darüber seine Erklärung zu thun, und sich in
dieser Eigenschaft einzeichnen zu lassen gehalten werde,
indem sonst die Administration der Gewerbspolizei uu-
möglich fallt, und auch ohne dieß ein solches Ver-
zeichniß in staatswirchschaftlichcr Aussicht von ausge-
breiteten; Nutzen seyn kann.

Dieß sind, Bürger Gesezgeber, die auffallendsten
Gesichtspunkte, welche Euch das Vollziehnngsdirckto,
rium über einen wichtigen und viel umfassenden Ge-
gcnstand Eurer Berathschlagungcn mittheilen, und
Euch zu einer ungesäumten Behandlung desselben ein-
laden soll.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
L a h a r p e.

Im Namen des Direktoriums der Gen. See.
Mousson.

G esez gebung.
Grosser Rath, 17. November.

(Fortsetzung.)
§ 2Z. Akermann will, daß man setze: zz Unter-

ftatthalter oder statt : und Zigenten. S chlu m p f
folgt. Fierz untersiüzt den § weil sich kcine Sckwie-
Wgkeit h-cr befinde die cine Abänderung crfodcre.
-olcß folgt Fterz. Der § wird unverändert so wie
vie drei folgenden sn^enomm<n.

Carl irr fodert hier eine» neuen § welcher die
Wahl des Präsidenten bestimme, und wünscht daß

dieser durch geheimes Stimmenmehr von den Munft
zipalbeamten selbst gewählt werde. Acke r w an n^ will
den Präsidenten durch die Gemeinde selbst wählen
lassen. Legier glaubt der 22 § sorge hierüder hin-
länglich und dererstgewahlte scy Präsident. Dieser lezte
Antrag wird angenommen.

§ 27. Ackermann will eine Bestimmung für
diejenigen Mmuzipaiikättn beifügen, weiche sich nicht
in einen bestimmten Drittheil theilen lassen. Schlump f
will daß in diesen Fallen die mindere Zahl zuerst er-
nenert werde. Custor will diese Erneuerung durch
die Gemeinden nach belieben machen lassen. Secre-
tan bemerkt, daß diese Schwierigkeit immer eintrete,
wenn man in einem weitläufigen zusammenhängenden
Gutachten einzelne Abänderungen macht, und daß das
Entrichten ohne die in den Paragraphen n und 12

gemachten Abänderungen nicht vorhanden wäre. Er
fodert daß dieser Z der Kommission zugewiesen werde.
Butler folgt Schlumpfs Antrag weicher angenom»
wen wird.

§ 28. S ch lumps fürchtet daß das koos gerade
die fähigsten Mitglieder treffen könnte^ und will also
die bleibenden Mitglieder aufs neue wählen, und also
alles L00S weglassen. Ackermann vertheidigt den
Z welcher angenommen wird.

§ 2y. Aim m ermann fodert Verbesserung der
französische» Redaktion weiche mit dem § selbst so wie
dke beiden folgenden Paragraphe angenommen wird.

§ Z2. Ackermann will daß auch die abtreten-
den Mitglieder wieder wählbar seyen, weil lelcht kein«
andern Bürger vorhanden seyn könnten, welche hin»
längliche Fähigkeiten und Zutrauen besitzen. Cartier
widcrlczt sich diesem Antrag, weil dadurch die alte
Aristokratie hergestellt würde, und in einer reprasen»
tativen Republik alle Stellen beweglich seyn sollen.

Ao ch untelstüzt den §, und will einzig daß die welche
in den ersten Jahren durch das Loos abtreten, wie-
der wählbar seyen. Tröfch folgt Koch, der § w:rv
aber unverändert angenommen.

§ 3Z. G e yn 0 z will hier die Agenten ausnebmen.

Ackermann will den § deutlicher machen, und alle

nicht wahlbaren Beamten hier ausführlich anzeigen.

Cartier vertheidigt den §, den er sehr deutlich sin-

der, dagegen begehrt er daß die Kommission über
die Verfügung des argäuischen Kavlonsstatthalters
(S. Sitzung v. November) ihr Gutachten vorlege.
Koch sagt, die Kommission nahm diesen Vorschlag
nie in Berathung, weil er ganz wider die Konstitution
und die gesunde Vernunft ist. -- Der Agent hat die

Munizipalität vor unordentlichen Schritten zu verway-

ren, wie der Regierungsstatthalter die Verwaltunqs-
kämmee, und eben so wenig als man diesen zum Pra-
stdcnken von dieser macht, eben so wenig kaun oyne

Verletzung der Konstitution jener zum Präsidenten der

MnM'ipalitat gemacht werden; er beharret a.lo ans

dem L, welcher angenommen wird.
§ 24. Gcynoz will die lezte Phrase disses § aus.



kssse«. Ci, stor findet den ganzen K überflüssig, weil
was nicht verboten ist, ohne weitere Erlauoi-eß erlaubt
>îî ^Sch lumps folgt ganz Custor. Der § wirb UN
verändert angenommen.

§35 Custor will auch die Schwagerschaft aus-
nehmen, weil die Frauen oft wirksamer sind als die
Männer. Koch vertheidigt den K welcher angenom
«en wird.

S z6. Ackermann will beisetzen, insofern em
Gemeindehaus vorhanden ist, sonst soll der Präsident
den Versammlungsort bestimmen. Cartier finder
Ackermanns 'Antrag übn flüssig will aber daß die
Sitzungen öffentlich seyen. Schlumps widerlegt
Ackermann. Gras widersezt sich Carriers Antrag.
Der § wird unverändert angenommen.

§ 37- Escher findet diesen § überflüssig weil die
Gemeindsverwàr nicht als öffentliche Beamte angt!
sehen werden sollten, und st« kaum se in Fall kommen,
.n Rangstreitigkeilen mit den Munijipaldeamten zu
kommen. Tab in und Koch unterstützen den K, wen'
doch Falle eintreten können wo derselbe nothwendig
ist. Der § wird angenommen.

§ 38 Custor glaubt es könnte auch eme Ver
walrung von einer Art Gemeingüter den Mumzipach
taken zufallen, und will daher auch dieses hier veifü>
gen. Cartier und Zimmermann unterstützen den
S, weil im Verfolg,' wenn es nöthig ist, auch neue
Maaßregeln bestimmt werden können. Geyser will
hier die Besorgung der Vogtsachen beifügen. Delves
folgt Zimmermann, weil solche Vordehaltung nur Un-
ruhe wegen dem Eigenthum der Gemeinbguter bewu
ken würde. Der § wird unverändert angenommen.

Cartier will hier den 154 und 156 § emschie
ben, «eil die in diesem K enthaltenen Gegenstande
Nicht den Verwaltungen, sondern den Munizipalitäten
zugehören Men. Er fodcrt Verweisung an die Kom
Mission.

Ackermann unterstäzt Cartiers Antrag. Zim-
«ermann vertheidigt die Abtheilung der Besorgung
der verschiedenen Gegenstände, welche das Gukach
ten vorschlägt, als ganz zwekmässig. und besonders
für die Armen und Waisen sehr sichernd. Suter
unterstüst auch das Gutachten, well ber Verwaltung
die Sache und der MmtZivalität die Polizeiaufsicht
darüber gehört. Man geht über Cartiers Antrag zur
Lagesordnung.

K zy. wird unverändert sogleich angenommen.
K 40. Koch will Polizeiwache statt Wache

fetzen, weil sonst bei Garnisonen Streitigkeiten ent
stehen könnten. Kochs Antrag wird angenommen, so

wie auch der 41 K.

§ 42. Stein egg er will alle Lkbensmittcl taxi-
ren. Nubbin will den Wein kaxiren. Koch sagt,
nichts ist unangenehmer und der eigentlichen Wohl-
fejlhnl zuwider als Taxen daher will er den H UN

^ rändert beibehalte», weil nur die ersten Leb.msmw

kel wegen ihrer Unentbehrlichkeit taxirt werden müst
sen. Michel und E rla cher folge» dem Z. B 0 u r«

g «ois uuterstüze den K, will aber daß etwas über
die Taxation deck Weins destinmit werde, weit iN
Leman die meisten Verträge zwischen den Rebieuten
und Eigenthümern der Neben auf die Wemcaxe ge-
gründet sind. Anderwerth will in Aükftchc der
Taxen einzig bestimmen, daß dieselben von den Muni«
zipaliiäten gemacht werden sollen, insofern sie start ha«
den muffen. Bourgeois Bemerkung, findet er, gehöre
nicht hieher Gras untersiüzt den K mit Rubms
bedehrtem Zusaz. D « sl 0 es folgt Anoerwerth und
will den Wen« auch tax-rea lassen. Schlumpf
folgt Anderwerth, weil hier nicht die Rede ist was
taxirt werden, sondern was die Mnuizipalitatea für
Geschäfte haben sollen; er fvdert Abstimmung. Koch
widersezt sich dem Abstimmen, und glaubt nun, bi«
Taxation der Lebtnsmircei könne überhaupt nicht den
MtiiUjipalitatei, überlassen werden, weil diese viel
zu eingeschränkte Wirkungskreise haben, und die seit«

samsten Verschiedenheiten dadurch bewirkt würden. Er
denkt auch im Leman werden die Rebleuc« nicht m Ver»
zwtlflung gerathen wann die Herren in den Städ«
ten, weichen meist der Wein verkauft wird, denselben
nicht mehr selbst laxinn. Jomini, Trösch uns
Herzog stimmen Koch bei. Carrard steht wohl
daß Schwierigkeiten da sind, den Munizipalitäten die
Taxen zu übergeben, allein überall find einige Schwie»
rigkette»- wem will man die Taxirung übergebe»,
wenn man fie den Munizipalitäcen wegnimmt? doch
nicht den Agenten oder Statthaltern, welche einzelne
Personen find, und die Bürger den größten Willkühr»
lichteilc» aussetzen würden? den Verwaitungskammer»
kann doch eine solche Arbeit nicht aufgetragen wer»
den, also ist niemand da der dre Taxirung uberneh»
men kann als die Munizipalitäten, von denen eine
Appellation an die Verwaltungskammern statt habe»
kann; er fodert also Beibehaltung des Gutachtens,
und will e-nzig noch den Wein auch unter d«e Laxe
dringen. Anderwerth beharret auf seinem erste»

Antrag, und glaubt der Fall werde selten eintrete«,
oaß die Taxation wirklich nothwendig werde. Acker»
mann folgt ganz Anderwerth, indem er denkt die
Concurrrnz werde die beste Taxe machen, imb wan»
aber se eine solche nöthig sey, so müsse sie der Muni«
zipaütät übergeben werden, dagegen will er den Aus«
Vrnk Güte oer Lebensmittel, in Aechtheik
der Leb ens Mittel umändern. Erlacher glaube
oer Wein werde gewiß am besten durch die Coàr»
renj taxiert werden, weil die Schätzer meist durch ver»
schiedeiie Kniffe betrogen, oder blind gemacht werden.
Er stimmt Auderwerth bei. Deloes glaubt unsre
Berathung arte sehr aus, weil man von den Vernch»
wagen der Munizipalitäten auf gänzliche Freiheit ubee
den Preis der LebeuSmittel komme; er stimmt ganz
Carrard bei. Rubbis beharret aus seinem erste»



Antrag, will aber die Taxirung den VerkvaltungWm-
mern üdtlgeben. Fierz glaubt, nichts sei) der Frei-
heit und dem Interesse der Bürger, besonders dem
Feldbebauer mehr zuwider- als die Schätzung der Le,
denSmittel, und daher fodert er daß gar keine Taxen
eingeführt werden H u ber bemerkt, daß hier nicht
bon Taxirung der Lebensmittcl im allgemeinen genom
men die Rede sey. Er glaubt, in keinem Fall kön
neu die Munizipalitäten taxiren, denn sie find für die
Aufsicht der T^e» nöthig, insofern je das Gesez Taxen
bestimmen wird, welches durch die Verwaltungskam
mern allenfalls geschehen müßte; er will daher hier
einzig b-stimmen, daß die Mnn-zipalitäten Aufsicht
über die Aechthcit und den Preis der Lebensmittel
haben sollen. Graf bemerkt, daß besonders in den
Bergländern, die ihre Bedürfnisse nicht m sich selbst

erzeugen, die Taxirung unentbehrlich nothwendig ist.
und durch die Munizipalitäten geschehen müsse, wcl
ches einzig in kleinen Gemeinden einige Schwierig
ketten leiden könne.^ Der § wird mit der von Huber
vorgeschlagnen Veränderung angenommen.

§ 43. Jacquier will auch die Hausierer hier
beifügen. Hub er will die Apotheker hier durchsirei-
chen, weil diese als solche der medicinischen Polizei
unterworfeu seyn sollen. Koch stimmt Hubern bei
und widerlegt Jacquier, weil es unmöglich «st, alle
hausbesuchenden Kramer und ihre Waaren zu bewa-
cheu. Perighe untersiüzt Jacquier. Hub er will
nun den § dahin umandern: „ Mit der Aufsicht über
die Ausübung der Pslizeigesetze über die Professionen
und Handwerke. Zomi ni untcrstüzt den K. Hubers
lezrer Antrag wird angenommen.

Die 5 folgenden Z werden unabgcändert sogleich
angenommen.

§49- Cartier will auch die Fcnersbrunstsge-
«àthe und Feuerstellen hier beifügen. Koch glaubt,
alles dieses sey schon in dem K selbst enthalten. De-
lo es folgt Cartier. Escher folgt Koch, weil die
Feuerspolizei naher durch eine besondere ausführliche
Verordnung bestimmt werden muß, und es hier einzig
bestimmt sey» muß, daß ihre Ausübung den Munizi-
palitàten zukomme. Legier folgt ganz Eschern. Der
§ wird so wie die beiden folgenden Z unverändert an-
genommen.

§ 5". H über fodert, daß statt über das Wort
gegen eingesezt werde. Dieser Antrag wird ange-
«ommen.

§ 53- Guter sagt, dieser § sey der ausübenden
Gewalt vorzubehalten. Escher bemerkt daß die
Ausübung der Polizei ganz der ausübenden Gewalt
zugehört und daß die Munizipalitäten einen Theil der-
selben ausmachen, daher untersiüzt er diesen §. Hu-
ber untersiüzt Gütern, ungeachtet Escher in den
Grundsätzen recht habe: er will also dieses den Agen-
ten der vollziehenden Gewalt austragen. Der § wird
durchgestrichen.

Das Direktorium foderk das Kloster Muri fü»
Kasernen der neuen helvetischen Legion, und begehrt
die Mönche von Muri nach St. Gallen verlegen z«
dürfen. Zimmermann will diese Botschaft einer
Commission von Z Mitgliedern zur Untersuchung über?
geben. Guter folgt ganz Iimmermami, weil das
Kloster Muri vortreflich für Erziehungsanstalten dienen
könnte. Der Antrag wird angenommen und in die
Commission geordnet:, Zimmermann, Huber, Ca»

pani, Koch und Graf.
Das Direktorium übersendet eine Bittschrift deck

Gemeinde Rorschach, welche ihren Pfarrer, einen
Mönch pon St. Gallen, beizubehalten wünscht, unge?
achtet derselbe laut dem Gesez über die Klöster die
Republik verlassen sollte. Das Direktorium kann diese
Bittschrift nicht unterstützen, weil dieser Mönch sich

lange weigerte, den Bürgereid zu leisten, und weil er
sehr thatig gewesen ist, das Vermögen des Klosters
St. Gallen ins Ausland zu schaffen.

Gchlumpf fodert eine Commission, weil er elntt
ge besondere Umstände über diesen Gegenstand anzuzei-
gen habe. Koch fodert Tagesordnung, weil wir keine
Ausnahme von dem Gesez zu Gunsten eines so schlecht
ten Bürgers machen können. Akermann folgt Koch.
Er lach er folgt, besonders auch weil er keine eigene
lichen Rorschacher Bürger unter den Unterschriste«
sieht. Gchlumpf empfiehlt diesen Pfarrer auch zur
Entfernung. Man geht zur Tagesordnung.

Die § 54 und 55 des Munijipalitätsgutachtens
werden unverändert angenommen.

Z 56. Akermann will diese Gegenstände noch
wie bisher den Pfarrern überlassen. Carmintra«
will, daß man dem Geist unsers Vol's gemäß handle,
und da dieses noch die Beibehaltung der alten Ords
nung wünscht, so tragt er darauf an, daß diewRegi»
ster doppelt geführt werden, sowohl von oc» Pfarrer«
als auch von den Munizipalitäten. Gras folgt Car»
mintran. Koch stimmt auch Carmintrans Antrag bei,
wei!^ dieß zu besserer Besorgung dieses wichtigen Ge»
schäfcs dient, und diese Register in bürgerlicher Rük»
ficht vollständiger seyn müssen als in kirchlicher. Car»
tier folgt Koch. Guter will den Munizipalitate«
nur die Aufficht über diese Register geben. Bour»
geois folgt Koch, weil auch im Fall von Feuers»
brunst desto mehr Sicherheit für diese Register durch
diesen Antrag entsteht. Wyder will den Muuizipaii»
täten von den Pfarrern Copien ihrer Register zustelle«
lasse». Carrard glaubt, wann beide Aurorttare«
unabhängig von einander diese Register führen, s»
konnten leicht Ungleichheiten entstehen; er tragt darauf
an, daß alle Msnat eine Vergleichung zwischen beioe»
Registern statt habe; da aber indessen dieses zu dev

Bestimmung über die Art der Führung dieser Register
gehört, so stimmt er Carmintrans Antrag bei, weiche?
augenvmmen wird.

§ 5ö. Carrard will diesen § vertagen bis nach



2 98

W-'àmmg über die öffentliche Erziehung. E scher
sssfskDwrchstreichi.iîg dieses §, weil für die (ffenkli-
«)e Erzwhung ganz abgesondert, von der Polizei durch
eigene und ganz systematisch in allen ihren Theilen ane
.geon-new Anstalten gesorgt werden muß. Der Z wird
durchgestrichen.

Senat, 10. November.
(Fort setzn ng.)

Scher er will ohne alles Privatnttereffe reden,
da er glaubt dasselbe solle ganz auf die Seite gesezr
werven. Die vorliegende Resolurion macht ihm Freu-
de, da sie dem Staat die Last abnimmt, die ihm eine
frühere anfbunden wollte; er ladet daher zur Annahm
me des Beschlusses ein.

/ ° -

^
d epp: Noch klingt in meinen Ohren der Klang

sttr ^ustgen Debatten, die in Aran wegen gehenden

o -
^ Feodalal'gabcn sind gehalten worden;

theilte sich die hierüber niedergesczte

Geistliche, Schulen, Arme und' Staat; wie freudig
wird der republikanische Bauersmann seine nach sei-- '

wem Vermögensumstand alle behörige Abgaben zu dem
Unterhalt entrichten? für dieses braucht "man bei ihm
nicht Zwang, es braucht einen Wink, und er ist da.
Wie kann es dann möglich seyn, daß mau an eine
Entschàdnist denken kann, wo dieser thätige Schwelst
mann, so bereitwillig zum Altar des Vaterlands, zum
Unterhalt sein Opfer bringt, Nein, B. S-, er müßte
sich von einer Abgab loskaufen, die er auf andere
Wege bei der neuen Ordnung loskaufen müßte. B.
Ber-Hollet und B. Münger waren in Arau mir mir
nicht der gleichen Stimmung, jedoch gleicher Meinung;
ich stimmte dazumal für ein halbes vom hundert zur
Annahme; selbe aber verwarfen darum, weil man
nichts schuldig, darum nichts schuldig, stveii Lehrer,
Schulen w. alles nach dem VermSgenszustand unter--
halten werben soll.

Dann kommt man auf Partikularzehndenbesitzer,
daß diese nach der Constitution entschädiget werden" '

zusichere.' cre

îchen ich immer als eine Abgabe und nicht als.'ihnen nicht gehörte: wie taun ein Privatmann sich

^ A ..bst/mchten werde, die schon bei ihrer Epistenzzübcr etwas ein Eigenthum anmaßen, das nach der
sur Geistliche, für Kirchen, Schulen, Arme und Staat!Bestimmung unter so viele, theils nüzliche theils be-
As^ssdmet war; da diese aber das Wesentliche ihrer;durstige vertheilt werden soll? Da jczc der Eigenthü-
Bestimmung verlohren, wo die mehresten Einkünstezmer wiederum auf sein ihm gehöriges Eigenthum zu-
oer Fehenden auf eine schwelgerische Art verpraßt urdkkommt, soll er etwas wegen Veraufferang entschad-
wo nicht Geistliche, die solche verdienten, nicht Schminkn? o nein, dieß wird in meiner Brust niemal Plaz
ten, nicht Arme davon nnttrhaltcn wurden, so findeffinden. Fürsten, Grafen w. mögen bei den cheoorigcn
ich, daß dieser als eine unnütze Abgabe betrachtetzZwangzeiren wohl Zehenden an sich gezogen und wie-
werben joli, welche auf ewig aus unsrer Repubiikider verschenkt haben; selbe verloren dabei nichts, sie
so!, verabschiedet seyn. Bewachte ich aber die uns
vorgelegte Resolution des gr. Raths, so fallt mir die
allzuschwcr, daß ich derselben nieine Beistimmn,,«; werde
geben können; inArau war uns ein Halbes vom Hundert
des Werths dessen, so angcblüntt, vorgeschlagen; die ge-
genwürtige Resolution aber schlagt zwei vor, wobei die
Brachfelder auch eingeschlossen; berechne ich es im ganzen,

belasteten den Bauersmann mit andern Abgaben zum
ersticken; und für den Zchcnden an sich zu ziehen, noch
selben zu verschenken, hatten selbe so wenig Recht,
als ich zu des Bettlers Mmosen; auch fur diese kann
ich zu keiner Eittschädniß stimmen.

Belangend den Grund- und Bodenzins, diesen
will ich in zwei Gesichtspunkten bewachten: der erstere

so bringt es nach der ersten Resolution ans das ange-sisi Feodal- oder Zwanggrmidzins, und der andere ist
blüntte drei p. Cent; ich kenne in dem Kanton Baden!rechtmäßige Schuld. Der Feodal - oder Zwanggrund-
Ortschaften, die wegen Rohe des Erdreichs ihre Felder Zins nahm seinen Ursprung meistens zu der Zeit des
m vier Zeigen abtheilen müssen und diesen bringt esiLehensystems; zu der Zeit wo sich der Adel, theils
dann ans das angeblümte vier. B. Senatoren, sol-jdurch Erobec-mg, theils dnrch andere Zufalle, alles
lcn wir dann einen Beschluß annehmen, der die ach-iwas von der Senne beleuchtet und nicht beleuchtet,
tungswürdigste Klasse der Menschheit in unsrer Repu-s als Eigenthum anmaßte; wein kaun also auffallen, daß
blit in das Elend stürzen soll? Nein, B. S., diesem diese Federung gerecht gewesen: ist es der Adel, derWtt-
würdige Feld- und Bauersmann hat Jahrhunderte,steneicn urbar gemacht? nein, der thätige Bauersmann

gende Gründe:
Alle obenerwähnte Klassen sollen nach der wesent-

lichen Zehendenbestimmung unterhalten werden, als

vcrg-cb ich deinen Hof jemand andern,: ich frageEucy,
B. S-, kann dieses als eine gerechte Schuld bewach-
wt werden?
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Hingegen ist jener Grundzins als gerechte Schuld
zu bedachten, der von angeliehnem Geld errichtet wor-
den, wo viele Veweisthumer anzuführen waren, daß
auf lLc> Gl. angelehntes Geld, alljährlich i Mütt
Kernen als Zins abgeführt worden. Diesen gehört
ihr angelehntes Capital zuruk.

Aber wo stehe ich, heut ist der lote Nov. und
morgen ist Martini. Verwirf ich den Beschluß, so

wird der Grundzins in Natura bezahlt werden müssen,
dann verursache ich neuen Truk. Vermögenssteuer,
Grundzins, sind auf einmal allzuhart, daß ich den
Beschluß verwerfe. Doch nein, ich soll gerecht seyn,
ich fühle überzeugend, daß die Resolution wegen ihrer
Ueberspannung nicht kann angenommen werden, sie

ist ailzudruckend, wurde nicht der Landbauer so aufge-
bracht, daß er unter seinem Druk laut ausrufen wur-
de, und sagen, sind das die Früchte der Freiheit! Ich
stimme zur Verwerffung der Resolution.

F r o s s a r d : Wenn ich mit der Majorität zur
Verwerffung des ersten Beschlusses stimmte, so ge-
schah es, weil ich besorgte, daß derselbe verderbliche
Folgen fur viele Familien, Gemeinheiten, für die nö-
thigsten und nüzlichsten öffentlichen Anstalten haben
wurde; vor allem aus aber, weil er mir die Nation
mit einer ungeheuren Schuld zu belastigen schien. Um
ter lezterem Gesichtspunkt betrachte ich den gegenwar-
rigen Beschluß. Ich habe hierüber die aufgeklärtesten
Mitbürger, Winal den B. Finanzminister zu Rathe M
zogen. Auf ihre gründlichen Bemerkungen hin glaube
ich diesen Beschluß unerachket seiner Unvollkommen--
Heiken annehmen zu müssen.

Unsere Verfassung erklart, daß alle Territorialla--
stcn loskauflich seyen. Ein Theil dieser Lasten ist be-
reits ohne Loskauf abgeschaft. Dieser Beschluß unter-
wirft nur Zehnden und Bodenzinse dem Loskauf. Diese
koskauftmg ist geringe, kann wahrend iZ Jahren leicht
getilgt werden; der Werth dieser Güter ist in Ver-
gleichung des Werths ihres Ankaufs sehr erhöht. Die
Landbebaucr sind daher sehr erleichtert, und das muß
bei ihnen Anhänglichkeit an die neue Ordnung der
Dinge bewirken; sein Stand wird einträglicher und
mehr geehrt.seyn, und die Landwirthschaft vervsll-
kommnet werden. Denn der Zchend allein nahm schon
mehr als den gten Theil des reinen Ertrags weg; der
jczige Loskauf hingegen wird kaum den neunten Theil
dieses Ertrags abwerfen.

Indeß macht es mir Mühe, zu denken, daß nur
die reichen Landeigenkhümer, die ihr Land durch an-
dere bearbeiten lassen, den meisten Vortheil, hingegen
die ärmeren Landbauern, nur einen geringen davon
Ziehen werden. Ich hätte gewünscht, daß die Nation
nur zu Gunsten des Armen dieses Opfer gebracht
hatte. Und doch glaube ich, können wir diesen Ve-
schluß nicht verwerfen, ohm das Heil des Staats aufs
Spiel zu setzen. Zwar suhle ich die Unvollkommen-
h?iten desselben lebhaft. Ich will einige derselben aus-
«minder sehen.

9

Erstlich ist kein Verhältniß des Loskaufe«? ftstgeü
sezt; für Güter, die den Eilften und den Zehnden be->

zahlen, ist g! eicher Loskaufung. Das ist gegen alle
Gerechtigkeit; und doch bernht auf Gerechtigkeit
alles Glück des Staats. Doch läßt sich diesem Haupt--
fehler steuern, indem man dem zosien Deniers eins
natürliche Auslegung geben kann. Der zte Art. des
Beschlusses sagt, daß bei Bestimmung der Tape eines
loskäuflichcn Guts auf das Verhältniß des Ertrages
der Zehendcn Rüksicht genommen werden soll. Zwi-
schon dem loten und iiten Theil aber ist ein Unter--
schied etwa y vom p. C. im Ertrag.

Zweitens säugt der fünfte Art. mit den Worten
an: Die zchndpflichtigen Güter, die wirklich den
grossen Zehnden bezahlen. Wie unbestimmt ist ein soft,
cher Ausdruck! ist dieß die Sprache eines Gesetzes, "
das äusserste Bestimmtheit fsdcrt; öffnet dieß nicht ei-
ner willkürlichen Auslegung Thür und Thor? Es
bedarfalso eines neuen Gesetzes, um das erste zu ew
läutern.

Drittens, nach dem 22 Art. sollen die Bodenzlnss
um den 2oten Denier losgekauft werden ; und doch
halt die Nation nur für den iZtcn Denier schadlos;
sie gewinnt also 25 p. C. Warum das?

Viertens ist ein Unterschied des Loskaufes zwischen
denen, die den Zchenden entweder in Geld, oder in
cincin bestimmten Maas entrichten. Hierfür ist wieder
kein Grund.

Fünftens sagt der 27W Art. daß die rükstehenden
Bodenzinse sollen bezahlt werden. Aber wem? Dem
Staat oder den ehemaligen Eigenthümern?

Endlich nimmt die Nation auf sich, die Schad--
losHaltungen den Eigenthümern der Feudalrechte zu
entrichten. Diese Maasnahme hätte meinen Beifall,
aber auf die Ehrschätze hätte auch Rüksichtgenom-
men werde:: sollen. Wenn den Eigenthümern der
Pflichtigen Grundstücke diese Loskaufung nicht aufge-
bürdet werden kann, so soll die Nation sie übcruch-
men; aber eine nachfolgende Resolution, wenn der
Zustand -der Finanzen es je gestattet, kann diesem ab-
helfen. Dieser Mangel ohngeachtet, nehme ich diess
Resolution an; das Heil des Vaterlandes, wie ich
schon gesagt habe, scheint mit ihrer Annahme ver-
knüpft; eine nochmalige Verwerfung würbe grosse
Uebel nach sich ziehen, neuer und immer grössere
Gcchrungcn unter dem Volk erzeugen, die Bande von
Eintracht, die die helvetisches Burger an einander
knüpfen, würden zerreissen, und dann würde bei ei-
nem solchen Stoß der Meinungen kein besserer B«
schluß herauskommen. Wir sollen daher nicht wegen
einiger Mangel eines Beschlusses den Gang der Re-
gierung erschweren und das Vaterland grosser Gefahr
aussetzend

Bundt hat die. verschiedenen Meinungen nbev
diesen Gegenstund geprüpst und findet den vorliegen-
den Beschluß mit den Grundsätzen der Gerechtigkeit
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übereinstimmend; ficht daher nicht a», für dessen

Annahme zu stimmen.
-Müret: Ich muß die Grundsätze, die ich zu

Anfang festgesezt habe, wieder herstellen, da sie vom
B. Fuchs entstellt worden sind. Ich habe nicht ge-
sagt, daß der Zehenden eine Abgabe Ware (obgleich
sich dieß behaupten ließe) wohl aber, daß dieser ein
Haupthülfsmittel für den Staat sey, die öffentlichen
Abgaben zu bestreiken; auch habe ich nicht gesagt, daß
Zehcnden und Bodenzinse ohne Entschädigung mußten
abgeschafft werden. Ich habe gesagt, daß die Pstich-
eigen allein das zum Loskauf Erforderliche beikragen
müssen, aber auch ni ch t mehr. Diese Grundsade
find gewiß gerecht, immer an dieDekailsfehlcr will ich
mich izt Haltes. Nachdem er diese nochmals, wie er es

In seiner Meinung alsMmvritat der Commission gethan,
dargestellt hat, fahrt er fort: Was mich am meisten
jnterefstrt, ist der 5tc Art. der den koskauf mit 2 vom Hun-
dert des Grundstückes, das den Ichendcn mit dem
Zoten und iiten Theil schuldig ist; dieser Unterschied be-

»ragt wenigstens y von Pu m mehrern Kantonen, die
den eigentlichenZehenden bezahlten. Wo ist hier Gleich-
heit? Wo Gerechtigkeit »nd schweigen sollte ich? nicht
etwa für den Kanton Leman sollte ich reden? — Mir
würd ich diese Schwache oder vielmehr diese Feig-
heit zu Schulden kommen lassen? Bürger! hätte man
Ihnen einen solchen Beschluß vorgelegt, nicht wahr,
Sie hätten ihn nicht angeuommen izt ist es dernemliche
mit andern Worten und Sie sollten ihn annehmen?

Und auf wen fallt dieser Unterschied? Vornehm-
lich auf die, die die Urheber der Revolution sind;
wird der Uebelgesinnte nicht sagen, daß sie eben da-
rum so nachthcilig unterschiede» sind. Ich weiß,
was die Umstände heischen, aber wenn man böse Fol-
gen bei Verwerssung des Beschlusses besorgt, so

fürchte ich deren weit mehr bei dessen Annahme.
(Die Fortsetzung folgt)

«Vorschlag zu einem Beisaz des Organisation^
Beschlusses des Obergerichtshofs.
(S. Republikaner ll. p. 19«)

Sechster Titel.
Prozeß gegen Staatsverbrechen.
§ 62. Alle Staatsverbrechen gelangen ohne wei-

»ers gleich den Hauptkriminalfällen zur endlichen Be-
««Heilung an den obersten Gerichtshof.

6g. Nach Vorschrift des yzsten und Y4sten Titels
»er Constitution soll dabei folgendermaßen verfahren
«erden.

64. Wenn ein Delinquent, der eines solchen Ver-
Brechens angeklagt ist, vor das Kantonsgericht gczo-
S<n wird, so erkennen die Richter nach dem aufge-
»kommenen Procognitionsverhor und auf den Vorschlag
des öffentlichen Anklägers, ob Anklage statt habe
Oder nicht?

»5. Eitkß Anklage hak stakt, wenn sich aus den

-6>

aufgenommenen Men ergiebt, daß das «ngezekM
Verbrechen wirklich begangen worden und daß ein be-
gründetet' Verdacht auf den Angeklagten fallt, daß er
das Verbrechen begangen habe.

66. Sobald das Gericht die Frage mit Ja ode»
Nein beantwortet hat, überschikss es die Akte ohne
Säumniß an den Obergerichtshof.

67. Derselbe verfährt nun in dieser Beurtheilung
auf die nämliche Weise wie das Kantonsgericht.

68. Erkennt er, daß die Anklage statt habe; f»
sendet derselbe diese Erkanntnuß sogleich an das Kam-
tonsgericht zurnk.

69. Das Kantonsgericht beruft nun seine SuP,
pleanten zu sich, und bildet mit denselben einen näim
lichen Ausschuß.

70. Nunmehr formirt der öffentliche Ankläger bei
dem Kantonsgericht seine Conclusions, wie die Pr«,
zedu? ferners insiruirt werden soll, bis zu Ende de»
Procedur.

71. Wenn die Procedur beendigt, so legt der oft
fentliche Ankläger seine Anklage, die mit einem be-
stimmten Schluß zur Strafe versehen seyn muß, zu»
Beurtheilung dem Gerichtshof vor.

72. Sobald nun das Kantonsgericht die Straft
urtheile ausgefällt hat, übersendet es die sämmtlichen
Akten an den Obergerichtshof.

7z. Nunmehr formirt sich auch dieser mit Zuzle-
hung seiner Suppleanten zu einem Kriminalgericht,
und bestätiget oder ändert je nach den Gesetzen oder G<v
Wohnheim, die Urtheile des untersten Gerichts.

Gesez über die dieses Jahr verfallenen Grund-
und Bodenzinse.

An den Senat.
In Erwägung, daß das Gesez vom 10. Nov.

über die Feodalabgaben sich nicht bestimmt über die
in diesem Jahr verfallenen Grund- und Bodenzinse
erklärt
Hat der grosse Rath, nachdem er die Urgenz erklärt,

beschlossen:
1) Die in diesem Jahr verfallenen Grund, und

Bodenzinse sind in dem durch das Gesez vom 1».
November bestimmten Anskauf begriffen.

2) Die schon bezahlten Grund- und Bodenzinse
für dieses Jahr sollen an der Loskaufungssumme ab-
gerechnet werden.

z) Der Staat wird den Partikularen, die der,
gleichen Grund- und Todenzinse für dieses Jahr be,
zogen haben mögen, solche an der Enlschadigungs,
summe abrechnen.

Luzern den 17. November 1798.
LiZ.: Pellegrini, Präft

Cartier, Sec.
M aula z, Vicesee.

Der Senat bestätigte diesen Beschluß in der O5
Mg vom sL Rovcmvcr.
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